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NIEDERSCHRIFT
über die 1. Sitzung der Gemeindevertretung 

der Gemeinde Friedewald
am Mittwoch, 22.04.2026

in der Festhalle Friedewald

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Sitzungsende: 20:08 Uhr

Anwesenheiten
Gemeindevertretung:
Birgit Licht � Gemeindevertreterin
Jonathan Barth � Gemeindevertreter
Andreas Brehm � Gemeindevertreter
Hendrik Fischer � Gemeindevertreter
Uwe Hoche � Gemeindevertreter
Bernd Iffland � Gemeindevertreter
Klaus Kraft � Gemeindevertreter
Frank Mindum � Gemeindevertreter
Wilfried Möller � Gemeindevertreter
Christine Schröter � Gemeindevertreterin
Niklas Schütrumpf � Gemeindevertreter
Thomas Schütrumpf � Gemeindevertreter
Christel Stumpf � Gemeindevertreterin
Dietmar Thoms � Gemeindevertreter
Jens Weitz � Gemeindevertreter
Entschuldigt:
Gemeindevorstand:
Julian Kempka � Bürgermeister
Bernd Stahl � Erster Beigeordneter
Horst George � Beigeordneter
Sonja Weber � Beigeordnete
Günter Scheer�  Beigeordneter
Udo Wolf � Beigeordneter
Verwaltung:
Sabine Bicking � Schriftführerin

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Wahl der oder des Vorsitzenden der Gemein-

devertretung
(VL-43/2026)

5. Wahl der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertre-
ter der oder des Vorsitzenden der Gemein-
devertretung

(VL-44/2026)

6. Festlegung der Reihenfolge der Vertretung 
der oder des Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung

(VL-45/2026)

7. Wahl der Schriftführerin bzw. des Schriftfüh-
rers der Gemeindevertretung

(VL-46/2026)

8. Wahl der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertre-
ter der Schriftführerin / des Schriftführers der 
Gemeindevertretung

(VL-47/2026)

9. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl 
der Gemeindevertretung sowie über Einsprü-
che (§ 25 KWG)

(VL-48/2026)

10. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl 
der Ortsbeiräte sowie über Einsprüche (§ 25 
KWG)

(VL-49/2026)

11. Beschlussfassung über die Mitgliederzahl 
des Haupt- und Finanzausschusses

(VL-51/2026)

12. Wahl der Ausschussmitglieder für den Haupt- 
und Finanzausschuss oder Beschluss über 
das Bilden des Haupt- und Finanzausschus-
ses im Benennungsverfahren

(VL-50/2026)

13. Wahl eines Mitglieds und eines stellvertre-
tenden Mitglieds zur Verbandsversammlung 
der ekom21 - KGRZ Hessen

(VL-52/2026)

14. Wahl eines Mitglieds und eines stellvertre-
tenden Mitglieds zur Verbandsversammlung 
des Abfallwirtschafts-Zweckverbandes des 
Landkreises Hersfeld-Rotenburg (AZV)

(VL-53/2026)

15. Wahl eines Mitglieds und Wahl von zwei 
stellvertretenden Mitgliedern zur Verbands-
versammlung des Wasserbeschaffungsver-
bandes „Ostteil, Kreis Hersfeld-Rotenburg“ 
(WBV)

(VL-54/2026)

16. Wahl eines Mitglieds und eines stellvertreten-
den Mitglieds zur Gesellschafterversamm-
lung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg mbH 
(WFG)

(VL-55/2026)

17. Wahl von zwei Mitgliedern in die Friedhofs-
kommission für die Friedhöfe der Gemeinde 
Friedewald

(VL-56/2026)

18. Wahl, Einführung, Verpflichtung, Ernennung 
und Vereidigung der ehrenamtlichen Beige-
ordneten

(VL-57/2026)

19. Mitteilungsvorlage bzgl. Bekanntgabe Auf-
sichtsbehördliche Genehmigung für die 
Haushaltssatzung zum Wirtschaftsplan 2026

(MI-5/2026)

20. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeister Julian Kempka begrüßt die Anwesenden mit der 
Gratulation an die gewählten Mandatsträger.

öffentliche Sitzung
1. Eröffnung und Begrüßung
Gemäß § 56 HGO tritt die Gemeindevertretung zum ersten Mal 
binnen einem Monat nach Beginn der Wahlzeit (01. April 2021) 
zusammen.
Die Ladung zur ersten Sitzung der Gemeindevertretung nach 
der Wahl erfolgt durch den Bürgermeister (§ 56 Absatz 2 HGO), 
der die Sitzung dementsprechend eröffnet.
Nach der Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister stellt 
dieser das am längsten ununterbrochene Mitglied der Gemein-
devertretung fest. Sie oder er übernimmt die Sitzungsleitung, 
bis die Wahl der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
durchgeführt ist (§ 57 Absatz 1 Satz 3 HGO).
Es wird festgestellt, dass Herr Bernd Iffland das am längsten 
ununterbrochene Mitglied der Gemeindevertretung ist.

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
Das am längsten ununterbrochene Mitglied der Gemeindever-
tretung führt gemäß § 57 Absatz 1 Satz 3 HGO bis zur Wahl 
der / des Vorsitzenden den Vorsitz. Somit hat das am längsten 
ununterbrochene Mitglied der Gemeindevertretung zunächst die 
Beschlussfähigkeit festzustellen (§ 53 Absatz 1 Satz 2 HGO).
Die Gemeindevertretung ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter anwesend 
sind (§ 53 Absatz 1 Satz 1 HGO). Da die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Friedewald aus 15 gesetzlichen Mitgliedern be-
steht, bedarf es zur Beschlussfähigkeit der Anwesenheit von 8 
Mitgliedern.
Das am längsten ununterbrochene Mitglied der Gemeindever-
tretung, Herr Bernd Iffland, stellt die Beschlussfähigkeit der Ge-
meindevertretung mit 15 Personen fest.

3. Feststellung der Tagesordnung
Das am längsten ununterbrochene Mitglied der Gemeindever-
tretung, Herr Bernd Iffland, stellt die Tagesordnung fest.

4. Wahl der oder des Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung

VL-43/2026

Die Gemeindevertretung wählt in der ersten Sitzung nach der 
Wahl aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere 
Stellvertreter (§ 57 Absatz 1 HGO).
Die oder der Vorsitzende wird gemäß § 55 Absatz 1 Satz 1 2. 
Halbsatz i. V. m. § 55 Absatz 5 HGO nach Stimmenmehrheit 
gewählt. Gewählt wird schriftlich und geheim auf Grund von 
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Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung (§ 55 
Absatz 3 HGO). Wenn niemand widerspricht, kann bei Wahlen, 
die nach Stimmenmehrheit vorzunehmen sind, durch Zuruf oder 
Handaufheben abgestimmt werden (§ 55 Absatz 3 Satz 2 HGO).
Das am längsten ununterbrochene Mitglied der Gemeindever-
tretung nimmt die Wahlvorschläge für die Wahl entgegen und 
führt die Wahl durch.
Nimmt die gewählte Person die Wahl an, hat sich die neue Ge-
meindevertretung konstituiert und ist damit handlungsfähig. Die 
oder der gewählte Vorsitzende übernimmt die weitere Sitzungs-
leitung.
Bei den weiteren durch die Gemeindevertretung vorzunehmen-
den Wahlen ist der oder die neue Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung die oder der Wahlleiter/in.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung wählt per Handaufhebung Frau Birgit 
Licht zur Vorsitzenden der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Friedewald.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen 15
Nein-Stimmen 0
Enthaltung 0
Der Gemeindevertreter Bernd Iffland stellt fest, dass die Ge-
meindevertreterin Frau Birgit Licht zur Vorsitzenden der Gemein-
devertretung gewählt worden ist.
Frau Birgit Licht nimmt ihre Wahl an.
Für die Richtigkeit der Tagesordnungspunkte 1 - 4:

gez.
Bernd Iffland

5. Wahl der Stellvertreterinnen bzw. Stell-
vertreter der oder des Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung

VL-44/2026

Die Zahl der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der oder des 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung ist nach § 57 Absatz 1 
Satz 2 HGO in der gemeindlichen Hauptsatzung bestimmt. Ge-
mäß § 1 Absatz 2 der Hauptsatzung ist die Zahl der Stellvertre-
terinnen und / oder Stellvertreter auf drei festgelegt.
Die Wahl der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter erfolgt nach 
dem Verhältniswahlverfahren, da mehrere gleichartige unbe-
soldete Stellen zu besetzen sind (§ 55 Absatz 1 1. Halbsatz, 
§ 55 Absatz 2 und § 55 Absatz 4 HGO in Verbindung mit § 22 
Absatz 4 KWG).
Wahlleiterin/ Wahleiter ist die / der Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung (§ 55 Absatz 4 Satz 3 HGO).
Gewählt wird schriftlich und geheim auf Grund von Wahlvor-
schlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung. Die Vorschläge 
können während der Sitzung der Gemeindevertretung bei der 
oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung eingereicht 
werden.
Haben sich alle Gemeindevertreter auf einen einheitlichen Wahl-
vorschlag geeinigt (Einheitsliste), ist gemäß § 55 Absatz 2 Satz 1 
HGO der einstimmige Beschluss der Gemeindevertretung über 
die Annahme dieses Wahlvorschlags ausreichend; Stimment-
haltungen sind unerheblich.
Stimmt jedoch nur ein/e Gemeindevertreter/in - in der offen 
durchzuführenden Abstimmung - gegen den einheitlichen Wahl-
vorschlag, so muss nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
verfahren werden. Stimmenthaltungen sind unschädlich.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung wählt per Handaufhebung Herrn Frank 
Mindum, Herrn Wilfried Möller und Herrn Dietmar Thoms als 
Stellvertreter für die Vorsitzende der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Friedewald
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen 15
Nein-Stimmen 0
Enthaltung 0

6. Festlegung der Reihenfolge der Vertre-
tung der oder des Vorsitzenden der Ge-
meindevertretung

VL-45/2026

Die HGO enthält grundsätzlich keine Regelung über die Reihen-
folge der stellvertretenden Vorsitzenden. Demnach ist grund-
sätzlich von einer Gleichrangigkeit auszugehen. Die Möglichkeit 

zur Festlegung der Reihenfolge durch die Gemeindevertretung 
ist jedoch gegeben.
Es wird empfohlen, die Reihenfolge nach der Anzahl der Stim-
men, die auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen sind, zu 
beschließen. Im Gegensatz zu einer namentlichen Festlegung 
hat dies den Vorteil, dass auch im Fall des Nachrückens nicht 
eine erneute Beschlussfassung erforderlich ist, sondern die 
Nachrückerin oder der Nachrücker in die Rangfolge der oder 
des Ausscheidenden einrückt.
Ungeachtet dieser Empfehlung kann die Reihenfolge auch im 
Rahmen eines einheitlichen Wahlvorschlags (Einheitsliste) erfol-
gen. Auf die Regelungen des § 55 HGO wird verwiesen.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt folgende Reihenfolge bei 
der Vertretung der Vorsitzenden der Gemeindevertretung:

1. Wilfried Möller
2. Frank Mindum
3. Dietmar Thoms

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen 15
Nein-Stimmen 0
Enthaltung 0

7. Wahl der Schriftführerin bzw. des Schrift-
führers der Gemeindevertretung

VL-46/2026

Die oder der Schriftführer/in wird gemäß § 55 Absatz 5 HGO 
nach Stimmenmehrheit gewählt.
Gewählt wird schriftlich und geheim auf Grund von Wahlvor-
schlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung. Wenn niemand 
widerspricht kann durch Zuruf oder Handaufheben abgestimmt 
werden (§ 55 Absatz 3 HGO).
Gewählt werden können Gemeindevertreter/innen, Gemeinde-
bedienstete - und zwar auch solche, die ihren Wohnsitz nicht in 
der Gemeinde haben - oder Bürger (§ 61 Absatz 2 Satz 2 HGO).
Beschluss:
Die Gemeindevertretung wählt per Handaufhebung Frau Sabine 
Bicking zur Schriftführerin der Gemeindevertretung.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen 15
Nein-Stimmen 0
Enthaltung 0

8. Wahl der Stellvertreterinnen bzw. Stell-
vertreter der Schriftführerin / des Schrift-
führers der Gemeindevertretung

VL-47/2026

Analog der vergangenen Jahre wird vorgeschlagen, zwei Stell-
vertreter/innen zu wählen.
Die Wahl der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter erfolgt grund-
sätzlich nach dem Verhältniswahlverfahren, da mehrere gleich-
artige unbesoldete Stellen zu besetzen sind. Auf die Regelungen 
des § 55 HGO wird verwiesen.
Gewählt werden können Gemeindevertreter/innen, Gemeinde-
bedienstete - und zwar auch solche, die ihren Wohnsitz nicht in 
der Gemeinde haben - oder Bürger (§ 61 Absatz 2 Satz 2 HGO.).
Beschluss:
Die Gemeindevertretung wählt per Handaufhebung Frau Tan-
ja Naundorf und Frau Sabine Grenzebach zu stellvertretenden 
Schriftführerinnen der Gemeindevertretung.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen 15
Nein-Stimmen 0
Enthaltung 0

9. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl 
der Gemeindevertretung sowie über Ein-
sprüche (§ 25 KWG)

VL-48/2026

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 20. März 2026 das endgültige Wahlergebnis der Gemeinde-
wahl vom 15. März 2026 festgestellt.
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schrift, dass die/der Vorsitzende der Gemeindevertretung und 
ihre/seine Stellvertreter/innen an allen Ausschusssitzungen mit 
beratender Stimme teilnehmen können.
Die Gemeindevertretung beschließt über das Verfahren zur Bil-
dung des Haupt- und Finanzausschusses. Demnach kann die 
Besetzung der Mitglieder im Wege der Verhältniswahl, der Ein-
heitsliste oder im Benennungsverfahren durch die Fraktionen 
erfolgen.
Nachfolgend einige Erläuterungen zu den verschiedenen Be-
setzungsverfahren, wobei seitens der Verwaltung das „Benen-
nungsverfahren“ vorgeschlagen wird, welches auch in der letz-
ten konstituierenden Sitzung im Jahre 2021 beschlossen wurde.
Verhältniswahl nach § 62 Abs. 2 HGO i. V. m. § 55 Absatz 1 
1. Halbsatz, § 55 Absatz 3 Satz 1, § 55 Absatz 4 Satz 1 HGO
Die Wahl der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses er-
folgt nach dem Verhältniswahlverfahren, da mehrere gleichartige 
unbesoldete Stellen zu besetzen sind.
Wahlleiter/in ist die oder der neue Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung (§ 55 Abs. 4 Satz 3 HGO).
Gewählt wird schriftlich und geheim auf Grund von Wahlvor-
schlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung. Die Vorschlä-
ge müssen ein Kennwort enthalten. Das Verbot der Verbindung 
von Wahlvorschlägen (§ 10 Absatz 4 KWG) hindert nicht an der 
Aufstellung gemeinsamer Wahlvorschläge. Jeder Wahlvorschlag 
darf beliebig viele Bewerber enthalten; dies ist auch sinnvoll, da-
mit bei einem Ausscheiden während der Wahlperiode genügend 
Ersatzpersonen zur Verfügung stehen. Die Vorschläge können 
während der Sitzung der Gemeindevertretung bei der oder dem 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung eingereicht werden.
Einheitsliste nach § 62 Absatz 2 HGO i. V. m. § 55 Absatz 1 
1. Halbsatz, § 55 Absatz 2 Satz 1, § 55 Absatz 3 Satz 1 HGO
Haben sich alle Gemeindevertreter auf einen einheitlichen Wahl-
vorschlag geeinigt (Einheitsliste), ist gemäß § 55 Absatz 2 Satz 1 
HGO der einstimmige Beschluss der Gemeindevertretung über 
die Annahme dieses Wahlvorschlags ausreichend. Stimmt je-
doch nur ein Gemeindevertreter - in der offen durchzuführenden 
Abstimmung - gegen den einheitlichen Wahlvorschlag, so muss 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl verfahren werden. 
Stimmenthaltungen sind unschädlich.
Im Wege des Benennungsverfahrens nach § 62 Absatz 2 
HGO i. V. m. § 55 Absatz 4 Satz 1 HGO
Anstelle der Wahl der Ausschussmitglieder kann die Gemein-
devertretung beschließen, dass sich der Ausschuss nach dem 
Stärkeverhältnis der Fraktionen zusammensetzt. Voraussetzung 
dieses Benennungsverfahrens ist, dass die Gemeindevertre-
tung mit einfacher Mehrheit beschließt, so zu verfahren. Wird 
ein solcher Beschluss gefasst, muss die oder der Vorsitzende 
der Gemeindevertretung als Wahlleiter/in die Fraktionen auffor-
dern, ihr/ihm die auf sie nach dem Stärkeverhältnis entfallenden 
Ausschussmitglieder namentlich schriftlich zu benennen. Die 
Stellen werden nach dem Verfahren Hare-Niemeyer verteilt (§ 
55 Absatz 4 HGO i. V. m. § 22 KWG).
Die Wahl wird nach dem Prinzip der Verhältniswahl durch-
geführt.
Folgende Wahlvorschläge werden von den Fraktionen ein-
gereicht:
Wahlvorschlag 1 mit dem Kennwort: SPD
Wahlvorschlag 2 mit dem Kennwort: CDU
Wahlvorschlag 3 mit dem Kennwort: Offene Liste
Die Wahl findet schriftlich und geheim statt.

Das Abstimmungsergebnis ergibt: 7 Stimmen SPD
4 Stimmen CDU
4 Stimmen Offene Liste

Entsprechend des Stärkeverhältnisses stehen der
SPD-Fraktion 3 Sitze, CDU-Fraktion 2 Sitze, OL-Fraktion 2 Sitze 
zur Verfügung.
Die Vorsitzende stellt fest, dass somit dem Wahlvorschlag der 
SPD drei Personen, vom Wahlvorschlag der CDU zwei Perso-
nen und vom Wahlvorschlag der Offenen Liste zwei Personen 
gewählt sind.
Gemäß der Wahlvorschläge ist der HFA wie folgt besetzt:
SPD-Fraktion
Bernd Iffland
Dietmar Thoms
Jonathan Barth

Das Wahlergebnis wurde mit den Namen der gewählten Bewer-
ber/innen im Mitteilungsblatt der Gemeinde am 27. März 2026 
bekanntgemacht.
Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl sind bisher nicht ein-
gegangen. Die Einspruchsfrist endete am 10. April 2026. Über 
ggf. noch eingehende Einsprüche wird umgehend informiert.
Beschluss:
Gemäß § 26 Absatz 1 Kommunalwahlgesetz wird die Wahl zur 
Gemeindevertretung der Gemeinde Friedewald vom 15. März 
2026 für gültig erklärt.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen 15
Nein-Stimmen 0
Enthaltung 0

10. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl 
der Ortsbeiräte sowie über Einsprüche  
(§ 25 KWG)

VL-49/2026

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 20. März 2026 die endgültigen Wahlergebnisse der Ortsbei-
ratswahlen vom 15. März 2026 festgestellt.
Die Wahlergebnisse wurden mit den Namen der gewählten Be-
werber/innen im Mitteilungsblatt der Gemeinde am 27. März 
2026 bekanntgemacht.
Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahlen sind bisher nicht 
eingegangen. Die Einspruchsfrist endete am 10. April 2026. Über 
ggf. noch eingehende Einsprüche wird umgehend informiert.
Beschluss:
Gemäß § 26 Absatz 1 Kommunalwahlgesetz in Verbindung mit § 
82 Absatz 1 Satz 2 HGO werden die Wahlen zu den Ortsbeiräten 
der Ortsbezirke Friedewald, Lautenhausen und Motzfeld vom 15. 
März 2026 für gültig erklärt.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen 15
Nein-Stimmen 0
Enthaltung 0

11. Beschlussfassung über die Mitgliederzahl 
des Haupt- und Finanzausschusses

VL-51/2026

Gewählt werden muss gemäß § 62 Absatz 1 Satz 2 HGO ein 
sogenannter Finanzausschuss. Seit jeher wird dieser Pflichtaus-
schuss bei der Gemeinde Friedewald „Haupt- und Finanzaus-
schuss“ genannt. Grundsätzlich werden Ausschüsse zu Beginn 
der Wahlzeit der Gemeindevertretung für die gesamte Wahlzeit 
gebildet.
Es liegt im Ermessen der Gemeinde, ob sie einen Ausschuss 
in der Hauptsatzung verankert, was in Friedewald bisher nicht 
erfolgt ist. Dies ist auch nicht notwendig, da ein einfacher Be-
schluss über die Mitgliederzahl gemäß § 62 Absatz 1 Satz 1 
HGO ausreicht.
Der „Haupt- und Finanzausschuss“ bestand in der letzten Wahl-
periode der Gemeindevertretung aus 8 Mitgliedern.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass der Haupt- und Fi-
nanzausschuss der Gemeinde Friedewald aus 7 Mitgliedern 
besteht.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen 15
Nein-Stimmen 0
Enthaltung 0

12. Wahl der Ausschussmitglieder für den 
Haupt- und Finanzausschuss oder Be-
schluss über das Bilden des Haupt- und 
Finanzausschusses im Benennungsver-
fahren

VL-50/2026

Nach § 62 Absatz 1 Satz 1 HGO werden die Ausschüsse aus-
schließlich aus der Mitte der Gemeindevertretung gebildet; das 
heißt, einem Ausschuss dürfen nur Gemeindevertreter ange-
hören. Ersatzpersonen auf den Wahlvorschlägen für die Kom-
munalwahl können auch nicht „vorsorglich“ als Nachrücker für 
einen Ausschuss nominiert werden. Unberührt bleibt die Vor-
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15. Wahl eines Mitglieds und Wahl von zwei 
stellvertretenden Mitgliedern zur Ver-
bandsversammlung des Wasserbeschaf-
fungsverbandes „Ostteil, Kreis Hersfeld-
Rotenburg“ (WBV)

VL-54/2026

Gemäß § 7 der Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes 
„Ostteil Kreis Hersfeld-Rotenburg“ (WBV) sind von der Gemein-
devertretung ein/e Vertreter/in und mindestens ein Stellvertreter/
in für die Verbandsversammlung zu benennen (zu wählen).
Es wird dennoch empfohlen zwei Stellvertreter zu benennen.
Die oder der Vertreter/in wird gemäß § 55 Absatz 5 HGO nach 
Stimmenmehrheit gewählt. Gewählt wird schriftlich und geheim 
auf Grund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeinde-
vertretung.
Wenn niemand widerspricht kann durch Zuruf oder Handaufhe-
ben abgestimmt werden (§ 55 Absatz 3 HGO).
Die Wahl der beiden Stellvertreterinnen oder Stellvertreter erfolgt 
nach dem Verhältniswahlverfahren, da mehrere gleichartige un-
besoldete Stellen zu besetzen sind (§ 55 Absatz 1 1. Halbsatz, 
Absatz 2 und Absatz 4 HGO in Verbindung mit § 22 Absatz 4 
KWG).
Gewählt wird schriftlich und geheim auf Grund von Wahlvor-
schlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung. Die Vorschläge 
können während der Sitzung der Gemeindevertretung bei der 
oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung eingereicht 
werden.
Haben sich alle Gemeindevertreter auf einen einheitlichen Wahl-
vorschlag geeinigt (Einheitsliste), ist gemäß § 55 Absatz 2 Satz 1 
HGO der einstimmige Beschluss der Gemeindevertretung über 
die Annahme dieses Wahlvorschlags ausreichend. Stimmt je-
doch nur ein Gemeindevertreter - in der offen durchzuführenden 
Abstimmung - gegen den einheitlichen Wahlvorschlag, so muss 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl verfahren werden. 
Stimmenthaltungen sind unschädlich.
Liegt kein einheitlicher Wahlvorschlag vor, werden die Stellen 
nach dem Verfahren Hare-Niemeyer verteilt (§ 55 Absatz 4 HGO 
i. V. m. § 22 KWG)
Beschluss:

a) Die Gemeindevertretung wählt per Handaufhebung Herrn 
Wilfried Möller als Mitglied zur Verbandsversammlung des 
Wasserbeschaffungsverbandes „Ostteil, Kreis Hersfeld-
Rotenburg“ (WBV).

b) Die Gemeindevertretung wählt per Handaufhebung Herrn 
Dietmar Thoms als erstes stellvertretendes Mitglied und 
Herrn Uwe Hoche als zweites stellvertretendes Mitglied zur 
Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes 
„Ostteil, Kreis Hersfeld-Rotenburg“ (WBV).

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen 15
Nein-Stimmen 0
Enthaltung 0

16. Wahl eines Mitglieds und eines stellver-
tretenden Mitglieds zur Gesellschafter-
versammlung der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft für den Landkreis Hersfeld-
Rotenburg mbH (WFG)

VL-55/2026

Gemäß der Satzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 
den Landkreis Hersfeld-Rotenburg mbH sind von der Gemein-
devertretung ein/e Vertreter/in sowie eine Stellvertreterin / ein 
Stellvertreter in die Gesellschafterversammlung zu wählen.
Die oder der Vertreter/in wird gemäß § 55 Absatz 5 HGO nach 
Stimmenmehrheit gewählt. Gewählt wird schriftlich und geheim 
auf Grund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeinde-
vertretung.
Wenn niemand widerspricht kann durch Zuruf oder Handaufhe-
ben abgestimmt werden (§ 55 Absatz 3 HGO).
Beschluss:

a) Die Gemeindevertretung wählt per Handaufhebung Herrn 
Julian Kempka Bürgermeister als Mitglied zur Gesellschaf-
terversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 
den Landkreis Hersfeld-Rotenburg (WFG).

CDU-Fraktion
Wilfried Möller
Jens Weitz
Offene Liste
Uwe Hoche
Frank Mindum

13. Wahl eines Mitglieds und eines stellver-
tretenden Mitglieds zur Verbandsver-
sammlung der ekom21 - KGRZ Hessen

VL-52/2026

Gemäß § 6 Absatz 2 der Satzung der ekom21 - KGRZ Hes-
sen wählen die Vertretungskörperschaften der Mitglieder für 
die Dauer ihrer Wahlzeit ein Mitglied sowie ein stellvertretendes 
Mitglied für die Verbandsversammlung.
In den künftigen Verbandsversammlungen können daher an der 
Beratung und Beschlussfassung nur Personen teilnehmen, die 
zuvor von der Vertretungskörperschaft (Gemeindevertretung) 
gemäß § 55 HGO gewählt worden sind.
Die oder der Vertreter/in wird gemäß § 55 Absatz 5 HGO nach 
Stimmenmehrheit gewählt. Gewählt wird schriftlich und geheim 
auf Grund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeinde-
vertretung.
Wenn niemand widerspricht kann durch Zuruf oder Handaufhe-
ben abgestimmt werden (§ 55 Absatz 3 HGO)
Beschluss:

a) Die Gemeindevertretung wählt per Handaufhebung Herrn 
Julian Kempka Bürgermeister als Mitglied zur Verbandsver-
sammlung der ekom21 - KGRZ Hessen.

b) Die Gemeindevertretung wählt per Handaufhebung Herrn 
Bernd Stahl 1. Beigeordneter als stellvertretendes Mitglied 
zur Verbandsversammlung der ekom21 - KGRZ Hessen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen 15
Nein-Stimmen 0
Enthaltung 0

14. Wahl eines Mitglieds und eines stellver-
tretenden Mitglieds zur Verbandsver-
sammlung des Abfallwirtschafts-Zweck-
verbandes des Landkreises Hersfeld-
Rotenburg (AZV)

VL-53/2026

Gemäß § 5 der Satzung des Abfallwirtschafts-Zweckverban-
des des Landkreises Hersfeld-Rotenburg (AZV) ist von der 
Gemeinde Friedewald ein/eine Verbandsvertreter/in zu wählen. 
Für jede/n Verbandsvertreter/in ist ein/eine Stellvertreter/in zu 
wählen.
Als Vertreter der Verbandsversammlung kann nur gewählt wer-
den, wer Mitglied der Organe eines Verbandsmitgliedes ist. Mit 
dem Verlust des Wahlrechts oder der Mitgliedschaft in den Or-
ganen eines Verbandsmitglieds endet auch die Mitgliedschaft 
in der Verbandsversammlung.
Die oder der Vertreter/in wird gemäß § 55 Absatz 5 HGO nach 
Stimmenmehrheit gewählt. Gewählt wird schriftlich und geheim 
auf Grund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeinde-
vertretung.
Wenn niemand widerspricht kann durch Zuruf oder Handaufhe-
ben abgestimmt werden (§ 55 Absatz 3 HGO).
Beschluss:

a) Die Gemeindevertretung wählt per Handaufhebung Herrn 
Thomas Schütrumpf als Mitglied zur Verbandsversammlung 
des Abfallwirtschafts-Zweckverbandes des Landkreises 
Hersfeld-Rotenburg (AZV).

b) Die Gemeindevertretung wählt per Handaufhebung Herrn 
Bernd Iffland als stellvertretendes Mitglied zur Verbands-
versammlung des Abfallwirtschafts-Zweckverbandes des 
Landkreises Hersfeld-Rotenburg (AZV).

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen 15
Nein-Stimmen 0
Enthaltung 0
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Jeder Wahlvorschlag darf beliebig viele Bewerber enthalten; 
dies ist auch sinnvoll damit bei einem Ausscheiden während der 
Wahlperiode genügend Ersatzpersonen zur Verfügung stehen. 
Die Vorschläge können während der Sitzung der Gemeindever-
tretung bei der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
eingereicht werden.
Haben sich alle Gemeindevertreter auf einen einheitlichen Wahl-
vorschlag geeinigt (Einheitsliste), ist gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 
HGO der einstimmige Beschluss der Gemeindevertretung über 
die Annahme dieses Wahlvorschlags ausreichend. Stimmt je-
doch nur ein Gemeindevertreter - in der offen durchzuführenden 
Abstimmung - gegen den einheitlichen Wahlvorschlag, so muss 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl verfahren werden. 
Stimmenthaltungen sind unschädlich.
Liegt kein einheitlicher Wahlvorschlag vor, werden die Stellen 
nach dem Verfahren Hare-Niemeyer verteilt (§ 55 Abs. 4 HGO 
i. V. m. § 22 KWG).
Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung:
Nehmen die gewählten Beigeordneten die Wahl an, werden Sie 
von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung a) in 
das Amt eingeführt und mit Handschlag auf die gewissenhafte 
Erfüllung ihrer Aufgabe verpflichtet (§ 46 Absatz 1 HGO).
Der Bürgermeister b) ernennt die Beigeordneten zu Ehrenbeam-
tinnen oder Ehrenbeamten, indem er ihnen bei der Einführung 
eine Urkunde über die Berufung in das Amt aushändigt (§ 46 
Absatz 2 HGO).
Die Amtszeit beginnt mit dem Tag der Aushändigung der Urkun-
de oder mit dem in der Urkunde genannten späteren Zeitpunkt.
Schließlich müssen die Beigeordneten gemäß §§ 47 HBG i. V. 
m. § 38 Beamtenstatusgesetz vor der / dem Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung c) den Diensteid (Vereidigung) leisten. Dies 
gilt auch für Beigeordnete, die bereits in der vorhergehenden 
Wahlperiode Beigeordnete waren und einen Diensteid geleistet 
haben.
Um ein sofortiges Nachrücken in die Gemeindevertretung zu 
ermöglichen, ist es sinnvoll, dass die gewählten und ernannten 
Beigeordneten noch in der Sitzung mit schriftlicher Erklärung 
gegenüber dem Gemeindewahlleiter auf ihr Mandat in der Ge-
meindevertretung verzichten. Dies ermöglicht den Nachrücke-
rinnen bzw. Nachrückern unmittelbar ihr Mandat wahrzunehmen.
Die Wahl wird nach dem Prinzip der Verhältniswahl durch-
geführt.
Folgende Wahlvorschläge werden von den Fraktionen ein-
gereicht:
Wahlvorschlag 1 mit dem Kennwort: SPD
Wahlvorschlag 2 mit dem Kennwort: CDU
Wahlvorschlag 3 mit dem Kennwort: Offene Liste
Die Wahl findet schriftlich und geheim statt.

Das Abstimmungsergebnis ergibt: 7 Stimmen SPD
4 Stimmen CDU
4 Stimmen Offene Liste

Entsprechend des Stärkeverhältnisses stehen der SPD-Fraktion 
2 Sitze, CDU-Fraktion 1 Sitz, OL-Fraktion 1 Sitz zur Verfügung.
Die Vorsitzende stellt fest, dass somit dem Wahlvorschlag der 
SPD zwei Personen, vom Wahlvorschlag der CDU eine Person 
und vom Wahlvorschlag der Offenen Liste eine Person gewählt 
sind.
Als Listenführer des Wahlvorschlages 1 ist somit Bernd Stahl als 
ehrenamtlicher Erster Beigeordneter in den Gemeindevorstand 
der Gemeinde Friedewald gewählt.
Als weitere Beigeordnete sind gewählt Herr Udo Wolf, Herr Gün-
ter Scheer und Herr Horst George.
Bereits vor der konstituierenden Sitzung verzichteten die Ge-
meindevertreter
Bernd Stahl
Udo Wolf
schriftlich auf ihr Mandat als Gemeindevertreter.
Die Vorsitzende führt die neu gewählten Beigeordneten in ihr 
Amt ein und verpflichtet sie durch Handschlag auf die gewis-
senhafte Erfüllung ihrer Aufgaben.
Bürgermeister Julian Kempka überreicht dem gewählten Ersten 
Beigeordneten Bernd Stahl sowie den Beigeordneten Udo Wolf, 
Günter Scheer und Horst George, jeweils ihre Ernennungsur-
kunden.
Anschließend vereidigt die Vorsitzende die vier gewählten Bei-
geordneten.

b) Die Gemeindevertretung wählt per Handaufhebung Herrn 
Bernd Stahl 1. Beigeordneter als stellvertretendes Mitglied 
zur Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg (WFG).

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen 15
Nein-Stimmen 0
Enthaltung 0

17. Wahl von zwei Mitgliedern in die Fried-
hofskommission für die Friedhöfe der 
Gemeinde Friedewald

VL-56/2026

In die zu bildende Friedhofskommission sind zwei Mitglieder der 
Gemeindevertretung zu wählen.
Die Kommission besteht aus dem Bürgermeister, Mitgliedern 
des Gemeindevorstandes und den beiden gewählten Mitgliedern 
der Gemeindevertretung. Zu den Sitzungen beigeladen werden 
ohne Stimmrecht die Mitglieder der jeweiligen Ortsbeiräte.
Die Wahl der beiden Mitglieder erfolgt nach dem Verhältniswahl-
verfahren, da mehrere gleichartige unbesoldete Stellen zu be-
setzen sind (§ 55 Absatz 1 1. Halbsatz, Absatz 2, Absatz 4 HGO 
in Verbindung mit § 22 Absatz 4 KWG). Gewählt wird schriftlich 
und geheim auf Grund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der 
Gemeindevertretung. Die Vorschläge können während der Sit-
zung der Gemeindevertretung bei der oder dem Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung eingereicht werden.
Haben sich alle Gemeindevertreter auf einen einheitlichen Wahl-
vorschlag geeinigt (Einheitsliste), ist gem. § 55 Absatz 2 Satz 1 
HGO der einstimmige Beschluss der Gemeindevertretung über 
die Annahme dieses Wahlvorschlags ausreichend. Stimmt je-
doch nur ein Gemeindevertreter - in der offen durchzuführenden 
Abstimmung - gegen den einheitlichen Wahlvorschlag, so muss 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl verfahren werden. 
Stimmenthaltungen sind unschädlich.
Liegt kein einheitlicher Wahlvorschlag vor, werden die Stellen 
nach dem Verfahren Hare-Niemeyer verteilt (§ 55 Absatz 4 HGO 
i. V. m. § 22 KWG). Die Regelung des § 22 Absatz 4 KWG findet 
allerdings keine Anwendung, wenn lediglich zwei Stellen zu be-
setzen sind (§ 55 Absatz 4 Satz 1 HGO).
Beschluss:
Die Gemeindevertretung wählt per Handaufhebung Frau Christel 
Stumpf und Herrn Wilfried Möller als Mitglieder in die Friedhofs-
kommission für die Friedhöfe der Gemeinde Friedewald.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen 15
Nein-Stimmen 0
Enthaltung 0

18. Wahl, Einführung, Verpflichtung, Ernen-
nung und Vereidigung der ehrenamtlichen 
Beigeordneten

VL-57/2026

Wählbar zur bzw. zum Beigeordneten sind nicht nur Gemeinde-
vertreterinnen und Gemeindevertreter. Die Gemeindevertretung 
kann auch andere Bürgerinnen und Bürger, die sich „in der Ge-
meinde allgemeinen Ansehens erfreuen und das Vertrauen ihrer 
Mitbürger genießen“ (§ 21 Absatz 1 HGO) zu ehrenamtlichen 
Beigeordneten wählen.
Das Amt des Beigeordneten darf jedoch nicht solchen Personen 
übertragen werden, auf welche die Ausschließungsgründe der 
§§ 43 und 65 Absatz 2 HGO zutreffen.
Die Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten erfolgt nach dem 
Verhältniswahlverfahren, da mehrere gleichartige unbesoldete 
Stellen zu besetzen sind (§ 55 Absatz 1 Satz 1 HGO).
Wahlleiter/in ist die oder der Vorsitzende der Gemeindevertre-
tung (§ 55 Absatz 4 Satz 3 HGO).
Gewählt wird schriftlich und geheim auf Grund von Wahlvor-
schlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung. Gemeinsame 
Wahlvorschläge von Gemeindevertreterinnen und Gemeinde-
vertreten aus unterschiedlichen Fraktionen oder von mehreren 
Fraktionen sind zulässig und stellen keine unzulässige Listen-
verbindung dar. Bei der Stimmenauszählung werden die ver-
bundenen Wahlvorschläge wie ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
behandelt.
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Auskünfte erteilen:
Frau Mosebach-Grünke, �Tel.-Nr.: 06621 /87-3211, Zimmer 640
E-Mail: s.mosebach-gruenke@hef-rof.de
Frau Orth, � Tel.-Nr.: 06621/87-3201, Zimmer 641
E-Mail: m.orth@hef-rof.de

19. Mitteilungsvorlage bzgl. Bekanntgabe Auf-
sichtsbehördliche Genehmigung für die 
Haushaltssatzung zum Wirtschaftsplan 
2026

MI-5/2026

Die Mitglieder der Gemeindevertretung nehmen zur Kenntnis, 
dass der von der Verbandsversammlung am 18.12.2025 be-
schlossene Entwurf des Wirtschaftsplans 2026 von der Kom-
munalaufsicht genehmigt wurde. Mit der Veröffentlichung am 
06.03.2026 in den Mitteilungsblättern der Verbandsgemeinden 
erlangt der Wirtschaftsplan Rechtswirksamkeit.

20. Bericht des Gemeindevorstandes
Allgemeines
•	 Der Gemeindevorstand hat eine Ausschreibung für den Er-

satz der Tore für das Feuerwehrgerätehaus durchgeführt. 
Die Auftragsvergabe wird in den nächsten Wochen erfol-
gen. Nach Rücksprache mit den Gemeindebrandinspek-
toren unserer Feuerwehren werden die Tore in anthrazit 
installiert. Aus Kostengründen hat man sich sinnvollerwei-
se gegen die Farbe rot entschieden. Lichteinlässe werden 
ebenfalls wieder vorhanden sein.

•	 Die Auswertungen der Stellungnahmen der ersten Offen-
lage im Bauleitplanverfahren für das geplante Neubau-
gebiet sind erfolgt. Es wird leider zusätzlich noch vom 
Regierungspräsidium ein bodenfunktionales Kompensati-
onsgutachten gefordert. Die Verwaltung arbeitet mit Hoch-
druck an der Umsetzung der Forderungen und hofft, dass 
die Gemeindevertretung noch vor der Sommerpause die 
Stellungnahmen abwägen kann. Die zweite Offenlage der 
Bauleitplanung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Ziel ist 
es, noch im Jahr 2026 den Satzungsbeschluss durch die 
Gemeindevertretung herbeizuführen, sodass die Erschlie-
ßung des Neubaugebietes im Jahr 2027 erfolgen kann.

•	 Es wird auch in diesem Jahr wieder unser Musiksommer 
in Zusammenarbeit mit dem Göbels Schlosshotel stattfin-
den. Außerdem werden auch wieder die Bad Hersfelder 
Festspiele in der Wasserburg auftreten. Alle Termine wer-
den in Kürze veröffentlicht.

•	 Der Gemeindevorstand hat auch in diesem Jahr die Auf-
tragsvergabe für die Seniorenfahrt beschlossen. Die Fahrt 
findet am 16. Juli 2026 statt. Nähere Infos folgen in den 
nächsten Wochen.

Friedewald, 30. April 2026
gez.� gez.
Birgit Licht� Sabine Bicking
Vorsitzende der Gemeindevertretung � Schriftführerin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
DER GEMEINDE FRIEDEWALD

Wir setzen unsere Bürgerinnen und Bürger freundlichst in Kennt-
nis, dass die Gemeindeverwaltung und der Bauhof am

Freitag, 15.05.2026
geschlossen bleiben.
Des Weiteren bleibt auch die Grünschnittannahme am

Samstag, 16.05.2026
geschlossen.
Wir bitten um Beachtung.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Friedewald
Julian Kempka
Bürgermeister

Versicherungsamt für 
Rentenangelegenheit

beim Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg,
Friedrich-Ebert-Straße 9, 36251 Bad Hersfeld
Allgemeine Geschäftszeiten:
Montag und Dienstag �������������������  von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch ���������������������������������������  von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Donnerstag �����������������������������������  von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Freitag ������������������������������������������  von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr.
Um Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte vor Ihrem 
Besuch telefonisch einen Termin, zu dem Sie Ihre Versiche-
rungsunterlagen und den Personalausweis oder Reisepass 
mitbringen.

Wichtige Info 

der Redaktion
Wegen der bevorstehenden  
Feiertage wird der  
Annahmeschluss vorverlegt.

Den aktuellen Redaktionsschluss können Sie in 
unserem Redaktionssystem „CMS“ einsehen.
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Gemeinde Friedewald  Schlossplatz 2 - 36289 Friedewald 
Telefax: 06674/9210-50 - eMail: info@friedewald-hessen.de 
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Wir gratulieren

Wir gratulieren zum
90. Geburtstag am 17.05.2026,
Herrn Georg Fischer,
Motzfelder Str. 4, Friedewald

Ärztlicher  
Bereitschaftsdienst (ÄBD):

Rufnummer (bundesweit): 116 117
erreichbar außerhalb der Sprechzeiten der Praxen:
Mo., Di., Do. � 19:00 Uhr - 07:00 Uhr
Mi., Fr. � 14:00 Uhr - 07:00 Uhr
Sa., So., Feiertags � 07:00 Uhr - 07:00 Uhr
Anschrift und Öffnungszeiten der
Ärztlichen Bereitschaftsdienst-Zentrale in Bad Hersfeld
Ärztlicher Wochenend- u. Feiertagsnotdienst
Im Klinikum, 36251 Bad Hersfeld
Mo., Di., Do. � 19:00 Uhr - 23:00 Uhr
Mi. Fr. � 14:00 Uhr - 23:00 Uhr
Wochenende, Feier- und Brückentage: � 09:00 Uhr - 23:00 Uhr

Wann - Wo - Was?

Datum Uhrzeit Was? Wo? Wer?

08.05. 16:00 Feierabendmarkt Dorfplatz Ortsmitte Gemeinde Friedewald
08.05. 18:00 Seniorenabend Gerätehaus Friedewald Freiw. Feuerwehr Friedewald
14.05. 10:00 Himmelfahrtswanderung Gerätehaus Lautenhausen FFW Verein Lautenhausen
25.05. 00:00 Pfingstwanderung Bolzplatz Lautenhausen Heimatbund Dreienberg e. V.

02.06. Blutspende Festhalle Friedewald DRK-Blutspendedienst
05.06. 16:00 Feierabendmarkt Dorfplatz Ortsmitte Gemeinde Friedewald

07.06. 18:00 Kultursommer Nordhessen -
City Lights 1 - PAO & Frieds Wasserburg Friedewald Kultursommer Nordhessen

27.06. 17:00 Kultursommer Nordhessen
Pamuzinda - Africa Groove

An der Hammundeseiche
Klappstuhlkonzert Kultursommer Nordhessen

03.07. 16:00 Feierabendmarkt Dorfplatz Ortsmitte Gemeinde Friedewald

05.07. 15:00 Friedewalder Musiksommer 
Frauenchor Friedewald Wasserburg Gemeinde Friedewald u.

Göbel*s Schlosshotel
10.-12.07. 10:00-18:00 Friedewalder Gartenfest Schlossareal

19.07. 15:00 Friedewalder Musiksommer
Eisenbahn Blasorchester Bebra Wasserburg Gemeinde Friedewald u.

Göbel's Schlosshotel

26.07. 15:00 Friedewalder Musiksommer
Blaskapelle "Die Kathuser Wilddiebe" Wasserburg Gemeinde Friedewald u.

Göbel's Schlosshotel

31.07. 15:00 Festspiele "On Tour" Wasserburg Gemeinde Friedewald u.
Göbel's Schlosshotel

Veranstaltungen 2026

Juni 2026

Mai 2026

Juli 2026

Kreisverband Hersfeld-Rotenburg e.V.
Seilerweg 52 · 36251 Bad Hersfeld

info@drk-hersfeld.de – www.drk-hersfeld.de

☎ 0 66 21 / 92 64-0

Rotkreuzkurs · Kleiderladen · Hausnotruf 

- Anzeige -

Hebammen
Vor- und Nachsorge und Geburtsvorbereitungen
Annette Weitz,
36251 Bad Hersfeld, Lambertstr. 34,�  Tel.: 06621 13547

Zahnärztlicher Notdienst
Der zahnärztliche Notfallvertretungsdienst kann unter der Ser-
vicenummer 0180 5 60 70 11 telefonisch erfragt werden.
(Diese Nummer ist gebührenpflichtig. Aus dem deutschen Fest-
netz kostet der Anruf 14 Cent/Minute und aus dem Mobilfunk-
netz max. 42 Cent/Minute)

Apotheken-Notdienst
(täglich von 09:00 bis 09:00 Uhr)
Freitag, 08.05.2026
Hessen Apotheke OHG � Tel.: 06626/8011
Eisenacher Str. 88, 36208 Wildeck
Kegelspiel Apotheke � Tel.: 06652/96360
Josefstraße 8, 36088 Hünfeld
Samstag, 09.05.2026
Altstadt Apotheke � Tel.: 06621/77750
Am Markt 17, 36251 Bad Hersfeld
Woelm‘sche Apotheke � Tel.: 05663/317
Marktplatz 8, 34286 Spangenberg
Sonntag, 10.05.2026
Kreuz Apotheke � Tel.: 06621/2638
Dreherstr.21, 36251 Bad Hersfeld
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22.05. Fr.
16:00 Gottesdienst

Seniorenzentrum
DRK Friedewald

Dr. Fiß

Pfingstsonntag 24.05.
10:00 Gnadenkonfirmation

Schenklengsfeld Eckardt
10:00 Gottesdienst

Ransbach Becker
11:00 Gottesdienst

Ausbach Becker
11:00 Kirmesandacht

Hilmes D. Noack
Pfingstmontag 25.05.
10:30 Gottesdienst zum Strohhäischer Fest

Schenklengsfeld Eckardt
10:00 Gottesdienst

Wippershain Becker
11:00 Gottesdienst mit Abendmahl

Lautenhausen Sportplatz Dr. Fiß, Stöltzing
18:00 Begrüßung neue Konfis

Schenklengsfeld Dr. Fiß, Eckardt
27.05. Mi.
15:00 - Gemeindenachmittag
17:00 MUSEUM Friedewald Team- Gemeinden.
30.05. Sa.
16:00 Diamantene Konfirmation

Friedewald Dr. Fiß

Montag, 11.05.2026
Hirsch Apotheke � Tel.: 06652/2867
Mittelstr. 1-3, 36088 Hünfeld
Dienstag, 12.05.2026
Hubertus Apotheke � Tel.: 06623/2263
Breitenstraße 5, 36199 Rotenburg a. d. Fulda
Marien Apotheke � Tel.: 06652/3072
Hauptstr. 3, 36088 Hünfeld
Mittwoch, 13.05.2026
Biber Apotheke � Tel.: 06622/3133
Nürnberger Str. 48-50, 36179 Bebra
Kegelspiel Apotheke � Tel.: 06652/96360
Josefstraße 8, 36088 Hünfeld
Donnerstag, 14.05.2026
Kurbad Apotheke � Tel.: 06621/92220
Eichhofstr. 3, 36251 Bad Hersfeld
Freitag, 15.05.2026
Altstadt Apotheke � Tel.: 06621/77750
Am Markt 17, 36251 Bad Hersfeld
Glückauf Apotheke � Tel.: 05653/8339
Hinter der Wachtmauer 3, 36205 Sontra

Tierärztlicher Sonntagsdienst 
für Kleintiere

zu erfragen über den Haustierarzt

Ev. Kirchengemeinde am 
Dreienberg Friedewald

Evangelisches Pfarramt Friedewald
Pfarrerin Ann-Cathrin Fiß
Tel: 06674 266 (mit AB)
E-mail: Pfarramt.Friedewald@ekkw.de
Das Pfarrbüro ist donnerstags von 15:00 - 18:00 Uhr besetzt.

Gottesdienste  
und Termine:

08.05. Fr.
16:00 Gottesdienst Gedenk-Gottesdienst für Verstorbene

Seniorenzentrum
DRK Friedewald

Dr. Fiß

18:00 Konzert Chor Schenklengsfeld Schlagerparade
Schenklengsfeld Leipold, Chor

Schenklengsfeld
10.05. So.
10:00 Konfirmation

Ransbach Dr. Fiß, Kupski
10:00 Diamantene Konfirmation

Schenklengsfeld Eckardt
14.05. Do.
10:30 Kirchspielgottesdienst Christi Himmelfahrt

Landecker Eckardt, Dr. Fiß, Becker
16.05. Sa.
11:00 Gottesdienst anlässlich Taufe

Schenklengsfeld Leipold
17.05. So.
14:00 Gottesdienst mit Verabschiedung

Dorothee Becker & Arik Gebauer
Ransbach Dekan Zehender, Dr. Fiß,

Eckardt, Becker
21.05. Do.
17:00 - Kibitze
18:00 Friedewald Gemeindehaus Team
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Schützenverein Friedewald e.V.
Vorankündigung

Außerordentliche Mitgliederversammlung
Am 19.05.2026 um 19:00 Uhr findet eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung im KK Schützenhaus anlässlich unseres 
60-jährigen Bestehens des Schützenverein Friedewald statt.
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Der Vorstand
Petra Ries

DRK-Ortsvereinigung 
Schenklengsfeld

Jahreshauptversammlung 
 DRK Ortsverein Schenklengsfeld (Teil 1)

Eine überaus positive Bilanz konnte die 1. Vorsitzende der DRK 
Ortsvereinigung Schenklengsfeld Gudrun Ernst anlässlich der 
Jahreshauptversammlung ziehen.
Die Blutspendetermine in Schenklengsfeld und Friedewald konn-
ten im Jahr 2025 erstmals vollständig ohne Ausfälle durchgeführt 
werden. Insgesamt wurden acht Termine realisiert. Dennoch ist 
auch hier ein Rückgang der Spendenbereitschaft festzustellen.
In Friedewald wurde der DRK-Raum umfassend renoviert und 
steht nun für Übungsabende und Treffen zur Verfügung. Die 
Maßnahme wurde durch die Gemeinde Friedewald sowie wei-
tere Fördermittel unterstützt.
Ein weiterer wichtiger Schritt ist der Aufbau der Helfer-vor-Ort-
Gruppe (HVO) in Friedewald. Hier konnten zehn Ehrenamtliche 
für die Ausbildung gewonnen werden. Der Start ist für Mai 2026 
vorgesehen. Die Finanzierung erfolgte durch Fördermittel sowie 
Spenden - z. B. durch die Stiftung der EAM mit 5.000 € sowie 
durch weitere Spenden von in Friedewald ansässigen Firmen.
Im Jahr 2025 konnte die Bereitschaft des DRK Ortsvereins 
Schenklengsfeld erneut auf ein vielfältiges und engagiertes 
Einsatz- und Ausbildungsjahr zurückblicken.
Im Bereich Ausbildung fanden regelmäßig Bereitschaftsaben-
de statt. Themen waren unter anderem Atemwegssicherung, 
Sicherheit im Einsatz, Reanimation, Funk und Kommunikation, 
Zeltbau, das Aufziehen von Schneeketten sowie Wundversor-
gung. Zusätzlich nahmen sechs Mitglieder erfolgreich am PSNV-
Grundlagenlehrgang teil.
Auch die Öffentlichkeitsarbeit spielte eine wichtige Rolle. So 
wurde bei einer Informationsveranstaltung in Friedewald die Ein-
satzmöglichkeit von AED-Geräten vorgestellt. Ebenso präsen-
tierte sich die Bereitschaft beim Kindergartenfest in Friedewald.

Kath. Kirchengemeinde 
St. Robert Heringen

Sonntag, 10. Mai – 6. Sonntag der Osterzeit
1. Lesung: Apg 8, 5-08.14.2017
2. Lesung: 1 Petr 3, 15-18
Evangelium: Joh 14, 15-21
Sonntag, 10. Mai
09:00 Messfeier in Heringen
Kollekte: Für den Katholikentag
Dienstag, 12. Mai
17:00 Messfeier im Haus Kreuzberg in Philippsthal
Mittwoch, 13. Mai
09:00 Messfeier in Heringen
Donnerstag, 14. Mai – Christi Himmelfahrt
10.00 Messfeier in Heringen mit kleiner Prozession

im Anschluss daran kleiner Imbiss
Sonntag, 17. Mai – 7. Sonntag der Osterzeit
09:00 Messfeier in Heringen
Kollekte: Für die eigene Gemeinde

Neuapostolische Kirche
Im Rötchengarten 1, 36289 Friedewald
Ansprechpartner:
Gemeindevorsteher Thomas Kimmel
� Telefon: +49 231 997 856 60 (mit AB)

� E-Mail: info@nak-friedewald.de

Sonntag, 10. Mai
10:00 Uhr IPTV-GD-Übertragung mit Stammapostel Schnei-

der aus Hamm
Montag, 11. Mai
10:00 Uhr Erste Konfi-Stunde mit Eltern und Lehrkräften in 

HEF
Donnerstag, 14. Mai
10:00 Uhr GD zu Christi Himmelfahrt
Sonntag, 17. Mai
10:00 Uhr GD
Mittwoch, 20. Mai
20:00 Uhr Gottesdienst
Samstag, 23. Mai
10:00 Uhr Reli-Unterricht in HEF
Sonntag, 24. Mai
10:00 Uhr Gottesdienst zu Pfingsten / IPTV-GD-Übertragung 

mit Stammapostel Schneider aus Südafrika
Mittwoch, 27. Mai
20:00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 31. Mai
10:00 Uhr Gottesdienst
Wir heißen Sie immer herzlich willkommen!
Weitere Infos: www.nak-hersfeld-lauterbach.de/friedewald
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Familienanzeigen – statt Karten

wittich.de/traueranzeigen

- Anzeigen -

Ich bin ein Hobby-Bastler und suche 

Motorräder, Mopeds, Roller und Mofas. 
Der Zustand und das Alter sind egal. Auch 
fehlende Schlüssel oder Papiere stören 
mich nicht. Haben Sie etwas für mich? Ich 
zahle bar. Ich freue mich auf Ihren Anruf: Tel. 06401 90160

Handwerker sucht Arbeit:
Ich kann Schimmel sanieren, feuchte Wände 

von innen abdichten (Spezialaufbau), 
tapezieren, streichen, Trockenbau, 

Spachtelarbeiten, verlege Fußböden, Teppiche, 
Vinyl, Laminat, PVC Bodenbeschichtung 

und Versiegelung. Gartenarbeiten, 
Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen

Kostenfreies Angebot!  0151 /19131096
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Arbeitsgemeinschaft  
Land- und Wasserwirtschaft

AKTUELLES AUS DER LANDWIRTSCHAFT . . .
Landwirtschaftliche Hinweise zur Abschlussbehandlung in 
der Wi-Gerste und Termin
Mit Erscheinen des Fahnenblattes beginnt die Abschlussbe-
handlung in der Wi-Gerste. In den vergangenen Jahren hat 
Ramularia die größte Bedeutung gehabt; der Pilz tritt verstärkt 
in Phasen mit intensiver Strahlung auf. Wenn es arbeitswirt-
schaftlich passt, Fungizidmaßnahme splitten: ca. 50-60 % der 
Aufwandmenge des Fungizids ab EC 39 einsetzen (ggf. in TM 
mit Ethephon - den Wirkstoff spätestens bis BBCH 49 applizie-
ren; nicht mit Herbiziden mischen!). Die restliche Fungizidmen-
ge dann in 2. Überfahrt in Mischung mit 1,5 l/ha Folpan 500 
SC bei gerade geschobenen Grannen einsetzen. Sachkunde-
fortbildung: 15. Juni, 16:00 Uhr; Bebra-Solz; Anmeldung: 0561 
7299333 (Karl-Heinrich Claus, LLH HEF/FD; 0160 90725736)
Vorführung von zwei verschiedenen Doppelmessermäh-
werken
Die Mahd mit einem Doppelmessermähwerk bietet gegenüber 
Rotationsmähwerken deutliche Vorteile. Sie schont nachweislich 
Insekten und Amphibien, der Schnitt ist glatt und das Futter 
sauber, da keine Erde angesaugt wird. Hervorzuheben ist au-
ßerdem das geringe Gewicht der Geräte, dadurch werden Ener-
gieaufwand und Bodenverdichtung reduziert. Am 15.05.2026 
veranstaltet der LPV gemeinsam mit dem Sachgebiet Förderung 
und unter Beteiligung des LLH in Oberhaun eine Vorführung. 
Präsentiert werden ein Doppelmessermähwerk der Marke KEMA 
sowie ein Modell der BB-Umwelttechnik GmbH. Das Sachge-
biet Förderung informiert im Rahmen der Veranstaltung über 
die Fördermöglichkeiten im Vertragsnaturschutz. Um vorherige 
Anmeldung wird gebeten, LPV Hersfeld-Rotenburg e. V., Tel. 
06621 944181, buero@lpv-hef-rof.de.

JOBS
IN IHRER REGION Ein Produkt der

LINUS WITTICH Medien Gruppe
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FamiLINUS

stock.adobe.com - Anlomaja

Was ist ein 
Kaleidoskop

Ein Kaleidoskop ist ein optisches Spielzeug 
bzw. Instrument, das durch Spiegelungen 
bunte, sich ständig verändernde Muster er-
zeugt.
Es besteht meist aus:
einem Rohr (Röhre), mehreren schräg an-
geordneten Spiegeln im Inneren, und klei-
nen, losen Teilchen wie Glasstückchen oder 
Perlen.
Wenn man hineinschaut und das Kaleido-
skop dreht, werden die Teilchen durch die 
Spiegel vielfach reflektiert. Dadurch ent-
stehen symmetrische, oft sehr farbenfrohe 
Muster, die sich bei jeder Bewegung ver-
ändern.
Kurz gesagt:
Ein Kaleidoskop verwandelt einfache Ele-
mente durch Spiegelung in komplexe, schö-
ne Muster.

zum Ausmalen

Der Horizont
Der Horizont ist die gedachte Linie in der Ferne, an der sich 
Himmel und Erdoberfläche (also Land oder Meer) scheinbar 
berühren. Wenn du in die Weite schaust, wirkt es so, als würde 
dort „die Welt enden“ – tatsächlich ist das aber nur eine opti-
sche Erscheinung.

Der Grund dafür liegt vor allem in der Form der Erde: Sie ist 
rund. Dadurch krümmt sich die Oberfläche von dir weg, und 
ab einer bestimmten Entfernung kannst du nicht mehr weiter 
sehen. Alles, was hinter dieser Krümmung liegt, verschwindet 

unterhalb des Horizonts. Deshalb sieht man zum Beispiel ein 
Schiff auf dem Meer zuerst mit dem Mast und erst später mit 
dem ganzen Rumpf, wenn es sich nähert.

Außerdem ist unsere Sichtweite begrenzt. Selbst wenn die 
Erde flach wäre, würden Dinge in großer Entfernung durch 
Dunst, Staub oder Luftunruhe verschwimmen und schließlich 
unsichtbar werden. In der Realität wirken also mehrere Fakto-
ren zusammen.

stock.adobe.com - Martin Erdniss

Text KI generiert

Text KI generiert
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Ferienwohnung  „Himmelchen”  im romantischen Ahrweiler

Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal

Schön eingerichtete Ferienwohnung in Ahrweiler für 2 – 4 Personen. 
Direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und 10 Gehminuten zum mittelalterli-
chen Stadtkern. Ab 59,– € pro Nacht inkl. Nebenkosten, Endreinigung 
und Umsatzsteuer (zzgl. Gästebeitrag der Stadt). 

Einzelunternehmung Karl Heinen · Delderstraße 33
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · Ortsteil Ahrweiler
Tel.: 02641/36076 oder Mobil: 0160/1714841
Mail: h.pacyna@web.de · Net: www.himmelchen.de

Ihr Buch – 
in besten Händen.

mit 50 Jahren Erfahrung gestalten  
und drucken wir Ihr Buch. 
Von der Idee bis zur fertigen 
Publikation – professionell und 
zuverlässig.

Walter Bosch  
Medienberater • Druckermeister
Mobil: 0170 8347461  
Telefon: 07476 391400 
w.bosch@wittich-herbstein.de

Ob Stadt, Gemeinde, Verein  
oder Privatperson 

Jetzt informieren ⭬

KI unterstützt erstellt

Eine Marke der  
LINUS WITTICH Medien KG

Ich bin für Sie da...

Christina Otterbein

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?
Tel.: 0175 5951087

Fax: 06643 9627-78 
c.otterbein@wittich-herbstein.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen
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Ambulante Pflege · Physiotherapie · Ergotherapie 
Fußpflege · Hausbesuche

Gesundheit in den besten Händen
Landecker Str. 2 · 36251 Bad Hersfeld
06621-8971950 · www.hkp-dienst.de

 Speiseplan vom 11.05. bis 15.05.2026
Montag:  Gulaschsuppe mit Brötchen 7,50 €
Dienstag:  Rinder-Cevapcici  

mit Balkangemüse, scharfer Soße und Djuvec-Reis 10,50 €
Mittwoch:  Schweineschnitzel  

mit Jägersoße, Salat und Pommes frites 9,80 € 
Donnerstag:  Christi Himmelfahrt
Freitag:  Bistro geschlossen

Lecker · Gesund · Bekömmlich
Günter Scheer

Im Gewerbegebiet 16 a
36289 Friedewald

Telefon (0 66 74) 90 03 58

☎ 06674 - 535

Kanzlei Winkler
Arbeits-, Miet-, Vertrags-,

Verkehrs-, Wirtschaftsrecht...
Tel: 06621/8958899

www.kanzlei-winkler.de

  

Strafverteidigernotdienst
Daniela Morbach – FA Strafrecht
Jochen Kreissl – FA Strafrecht

0172 6705628
www.kreissl-morbach.de

IHR MANN UM HAUS UND GARTEN:
› Baumfällungen mit Seilklettertechnik

› Gartenarbeiten aller Art › Zaunmontage 
› Pflasterarbeiten › Entsorgung von Astwerk

Tel. 01573 03 44 839

Philippsthal • Heringen • Schenklengsfeld
Tel. 0151 416 18406

Reinmüller
Bestattungen   Inh. Ralf Weber

Erd-, Feuer-, See- und  
Naturbestattungen

Der letzte Weg in guten Händen

Termin und Beratung nur nach telefonischer 
Vereinbarung unter 01 60/98 90 69 30  

Inh.: Jutta Wittich · Koblenz-Olper-Straße 30
56170 Bendorf/Sayn

Termin und Beratung nur nach telefonischer 
Vereinbarung unter 0

Inh.: Jutta Wittich · 
56170 Bendorf/Sayn

Termin und Beratung nur nach telefonischer 
Vereinbarung unter 0

Inh.: Jutta Wittich · 
56170 Bendorf/Sayn

www.rinis-brautmoden.com

Termin und Beratung nur nach telefonischer 

€ 598,-

 Jedes neue 
Brautkleid


